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Streik- und Aufruhrklausel 
 

für die Versicherung nach den DTV-Güter 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Umfang der Versicherung 
 
1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.2 der DTV-Güter 2000 

Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter, die verursacht werden 
durch Streikende, Ausgesperrte oder durch Personen, die sich an Arbeits-
unruhen, terroristischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig 
von der Anzahl der Personen, oder an Aufruhr und sonstige bürgerlichen 
Unruhen beteiligen.  

 
 
1.2 Versichert sind ferner Verlust und Beschädigung der versicherten Güter, die 

im Zusammenhang mit den versicherten Gefahrereignissen durch das Ein-
schreiten von Ordnungskräften mit hoheitlichen Befugnissen entstanden 
sind (durch Polizei- oder Feuerwehr). 

 
 
 
2 Kündigung 
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